
 

 

 
 

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats 

• 

 
Hausadresse: Paderborner Straße 5 • D-33415 Verl     
Gläubiger-ID für SEPA-Lastschriften: DE56VER00000109056  
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite der Stadt Verl: www.verl.de  

 
 
 
 
 

 
 
Stadt Verl  
FB Finanzen / Stadtkasse 
Postfach 1164 
33398 Verl 

  
 
 
 

Mandatsreferenz: 
 
 

 |___|___|___|___|___|___|___| 
 Wird von der Stadtkasse ausgefüllt!   
  

 

 

 

 
 

   

    

Name, Vorname: _____________________________________________________________________ 
 
Anschrift:   _____________________________________________________________________ 

 
Telefon:   _____________________________________________________________________ 

 
 
Kassenzeichen: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  -   |___|___|___|___|  
  Bitte unbedingt angeben!  (ggf. noch Objekt-Nummer) 

   Wenn nicht bekannt, wird dies von der Stadtkasse Verl ausgefüllt! 

 
 
 
 

Zahlungsart:  Wiederkehrende Zahlung  Einmalige Zahlung 
 
Ich ermächtige die Stadt Verl widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 
Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 
 
IBAN:    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  
   (22 Stellen) 

 
Hinweis:  Die IBAN finden Sie unten auf Ihrem Kontoauszug bzw. auf Ihrer Bankkundenkarte 

oder beim Online-Banking in den Kontoinformationen. 
 
 
Kreditinstitut:  _____________________________________________________________________ 
 
Kontoinhaber:  _____________________________________________________________________ 
   (falls abweichend) 

 
 
 
 
 
________________, den ______________ ___________________________________________________ 
Ort  Datum Unterschrift des Kontoinhabers  
 

 D   E 



 

 

Informationsblatt nach Art. 13 und 14 der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 
bei Erteilung einer Einzugsermächtigung (SEPA Lastschriftmandat) 
 
Die DS-GVO bildet die gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese stärkt 
die Rechte der betroffenen Bürgerinnen und Bürger. 
Die Wahrung der Transparenz bei der Datenverarbeitung ist für die Stadt Verl von besonderer Bedeutung. Hiermit 
kommen wir Ihrem Informationsanspruch nach und teilen Ihnen Folgendes mit: 

Verantwortliche/r:  
 

Stadt Verl 
Der Bürgermeister 
Paderborner Straße 5 
33415 Verl 
Telefon: +49-5246-9610 
Telefax: +49-5246-961250 
E-Mail: kontakt@verl.de 
DE-Mail: kontakt@verl.de-mail.de 

Datenschutzbeauftragte/r:  
 

Stadt Verl 
Datenschutzbeauftragter 
Paderborner Straße 5 
33415 Verl 
Telefon: +49-5261-252271 
E-Mail: datenschutz@verl.de 

Zweck und Notwendigkeit:  
 

Ihre Daten werden zum Zweck der Durchführung des SEPA-
Lastschriftverfahrens für Forderungen der Stadt Verl verarbeitet. 

Rechtsgrundlage:  
 

Rechtsgrundlage ist die uns von Ihnen erteilte Einwilligung gemäß Art. 
6 (1) a DS-GVO. 

Kategorien personenbezogener 
Daten  

Sobald wir das SEPA-Lastschriftmandat von Ihnen erhalten haben, 
werden die darin von Ihnen angegebenen Daten (Name, Vorname, 
Adresse, Name und Sitz Ihres Kreditinstituts, IBAN etc.) für die 
Abbuchung der von Ihnen auf dem Vordruck angekreuzten 
Lastschriftforderungen gespeichert. 

Herkunft der personenbezogenen 
Daten: 

Direkterhebung bei der betroffenen Person. 

Empfänger/Kategorien von 
Empfängern:  

Die Daten werden im Lastschriftverfahren per Datentransfer an das 
von Ihnen angegebene Bankinstitut bzw. Sparkasse übermittelt. 

Übermittlung an ein 
Drittland/internationale Organisation:  

Eine Übermittlung der verarbeiteten Daten ist derzeit nicht 
vorgesehen. 

Speicherdauer bzw. -kriterien: 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, bis Sie 
Ihre Einwilligung widerrufen haben. 

Betroffenenrechte:  
 

Auskunftsrecht (Art. 15) 
Recht auf Berichtigung (Art. 16) 
Recht auf Löschung (Art. 17) 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18) 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20) 
Widerspruchsrecht (Art. 21) 
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Art. 77) 
Ihr Beschwerderecht können Sie unter anderem bei der/dem 
Landesbeauftragte/n für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen wahrnehmen. 

Widerruf:  
 

Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Die 
Daten dürfen ab dem Zeitpunkt nicht mehr verwendet werden. Der 
Widerruf muss schriftlich erfolgen, es genügt die Mitteilung per E-Mail 
an die E-Mail-Adresse kontakt@verl.de. Die Verarbeitung der Daten 
war bis zum Zeitpunkt des Widerrufes rechtmäßig. 

Profiling/automatisierte 
Entscheidungsfindung:  

Ein automatisiertes Profiling seitens der Stadt Verl findet nicht statt. 
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